
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 34b Bgld. BauVO 2008 Verwendung
der Daten

 Bgld. BauVO 2008 - Burgenländische Bauverordnung 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, Daten von Energieausweisen automationsunterstützt zu verwenden.

(2) Insbesondere darf die Landesregierung personenbezogene Daten des Energieausweises betre3end den Namen,

die Anschrift und die Befugnis des Ausstellers zum Zweck der stichprobenartigen Kontrolle automationsunterstützt

verwenden. Die nicht personenbezogenen Daten des Energieausweises dürfen automationsunterstützt verwendet

werden, soweit dies zur Verfolgung statistischer, energiepolitischer oder förderungspolitischer Zwecke erforderlich ist.

In Kraft seit 07.04.2017 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 34b Bgld. BauVO 2008 Verwendung der Daten
	Bgld. BauVO 2008 - Burgenländische Bauverordnung 2008


